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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat für ein Nachtrags​kreditbegeh​ren von Fr. 60'000.( für die Miete einer Ju​gend​disco in der Liegenschaft Kreuzkapellenweg 2

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit Jahren wird von Seiten der Jugendarbeit ein Bedarf nach zusätzlichen Räumlichkeiten für die Jugendarbeit und als Übungsräume für Musikgruppen angemeldet. Im jugendpolitischen Leitbild der Gemeinde Wettingen aus dem Jahre 1995 ist eine der vorgeschlagenen Massnahme die zur Verfügungstellung von zusätzlichen Räumen, insbesondere für Discos und andere grössere Ver​anstaltungen. Als Übergangslösung wurde dem Verein Jugendarbeit der Zivilschutzkeller im Schulhaus Altenburg zur Verfügung gestellt, der unterdessen rege und regelmässig genutzt wird, jedoch an Kapazitätsgrenzen stösst (maximal 50 Personen). Im März 1999 setzte der Gemeinde​rat eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Gemeinderätin Dr. Doris Stump ein mit dem Auf​trag, abzuklären, ob Räumlichkeiten der bisherigen HPS an der Schartenstrasse 40/42 als Ju​gendräume genutzt werden können. Ende Mai 2000 übergab die Arbeitsgruppe das Resultat ihrer Abklärung dem Gemeinderat mit dem Antrag, die Liegenschaften Schartenstrasse 40/42 dem Verein Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen und insbesondere einen Discoraum und ein Ju​gendcafé einzurichten. Die Meinung war, dass der Discoraum im Untergeschoss einer Pavillon​baute eingerichtet werden könnte. 

Der Gemeinderat hat das Nutzungskonzept für Jugendräume den politischen Parteien, Quartier​vereinen und Jugendvereinen zur Vernehmlassung unterbreitet. 

Über die Verwendung der Liegenschaften Schartenstrasse 40/42, welche nach der Inbetrieb​nahme der neuen Heilpädagogischen Schule frei werden, wird der Gemeinderat dem Einwohner​rat einen Antrag mit Konzept für die künftige Nutzung demnächst unterbreiten. 

Beim vorliegenden Antrag geht es lediglich um die Einrichtung einer Disco.

Im Nutzungskonzept Jugendräume ist vorgesehen, eine Disco im Untergeschoss der Liegen​schaften an der Schartenstrasse einzurichten. Gegen dieses Vorhaben wurde bei der Vernehm​lassung Opposition angemeldet. Ein Baubewilligungsverfahren würde vermutlich längere Zeit in Anspruch nehmen. Nun zeichnet sich eine andere Lösung für die Einrichtung einer neuen Ju​genddisco ab. Im Untergeschoss der Gewerbeliegenschaft Kreuzkapellenweg 2 wurde Ende Jahr eine pri​vate Disco geschlossen. Der Liegenschaftseigentümer ist bereit, die heute leer ste​hen​den Räume der Gemeinde für die Einrichtung einer Jugenddisco zu vermieten. Mitglieder der Jugend​kom​mission und des Vereins Jugendarbeit haben die Räume besichtigt. Sie finden die Liegen​schaft Kreuzkapel​lenweg 2 für die Einrichtung einer Jugenddisco geeignet. Das Mobiliar könnte über​nommen wer​den und an den Einrichtungen müsste nur wenig geändert werden. Die Räum​lich​keiten wären auch für eine Mehrfachnutzung (Übungslokal für Musikgruppen, Jugend​veran​stal​tungen) ver​wendbar. Das Lokal kann kurzfristig bezogen werden. Es besteht eine provisorische Baubewilligung bis 1. Juli 2001. Diese kann mit Beschluss des Gemeinderates verlängert werden, da keine Nutzungsänderung eintreten wird.

Als Mieterin der Discoräume wird die Gemeinde auftreten und ist Vertragspartnerin.

Das Objekt würde ab 1. Mai 2001 gemietet. Die jährlichen Mietkosten betragen pauschal Fr. 30'000.( (inkl. Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung usw.). Dieser Betrag müsste in Zu​kunft ins Budget aufgenommen werden. Da der Mietvertrag bereits auf 1. Mai 2001 abgeschlos​sen werden soll, muss ein Nachtragskredit für die erstmaligen Kosten vom Ein​wohnerrat bewilligt werden. Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Miete Mai bis Dezember (8 x Fr. 2'500.()
Fr.
20'000.(
Übernahme Mobiliar und feste Einrichtungen
Fr.
30'000.(
Bauliche Anpassungen wie Malerarbeiten, 

abschliessbare Innentüren, Anpassung 

elektrische Anlagen usw.
Fr.
10'000.(
Total
Fr.
60'000.(
Der Verein Jugendarbeit hat für die Errichtung einer Jugenddisco Rückstellungen bereitgestellt und wird der Gemeinde für das Mobiliar pauschal Fr. 15'000.( zurückzahlen.

Der Gemeinderat möchte die Räumlichkeiten in der Liegenschaft Kreuzkapellenweg 2 dem Ver​ein Jugendarbeit für die Führung einer Jugenddisco zur Verfügung stellen. Nachdem die Ver​nehmlassung gezeigt hat, dass für eine Jugenddisco bestehende Räumlichkeiten genutzt werden sollen, ist die vorgeschlagene Lösung geeignet und günstig.

Dem Einwohnerrat wird daher beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Für die Miete der Jugenddisco, Inventarübernahme und bauliche Anpassungen in der Liegen​schaft Kreuzkapellenweg 2 wird ein Nachtragskredit von Fr. 60'000.( für das Jahr 2001 bewilligt.

Wettingen, 12. März 2001
Gemeinderat Wettingen

Heiner Studer 
Karl Meier


Vizeammann 
Gemeindeschreiber
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